
 

Verantwortlich: 

RiOVG Friedemann Traub  Am Wall 198  28195 Bremen  Telefon: 0421 361-10535  e-mail: pressestelle@ovg.bremen.de 

Vertreterin: Ri‘inOVG Dr. Koch  Am Wall 198  28195 Bremen  Telefon: 0421 361-10092  e-mail: pressestelle@ovg.bremen.de 

Oberverwaltungsgericht 
der Freien Hansestadt Bremen 
- Pressestelle - 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

P R E S S E M I T T E I L U N G  Bremen, 29.04.2026 

 

Internet  https://www.oberverwaltungsgericht.bremen.de 

 

Az.: 2 LC 188/25 

Oberverwaltungsgericht Bremen hält die Erschließungsbeitragssatzung von Bremerhaven 

für unwirksam  

 

Der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat mit einem heute verkündeten Urteil ein erstinstanz-

liches Urteil bestätigt, mit dem ein Erschließungsbeitragsbescheid mangels einer wirksamen Er-

mächtigungsgrundlage für rechtswidrig gehalten und aus diesem Grund aufgehoben worden war. 

Geklagt hatte ein Grundstückseigentümer aus Bremerhaven, der sich gegen einen Bescheid ge-

wandt hatte, mit dem ihm gegenüber Erschließungsbeiträge in Höhe von rund 14.000 Euro festge-

setzt worden waren.   

 

Gegen diese erstinstanzliche Entscheidung legte die Stadt Bremerhaven die von dem Verwal-

tungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassene Berufung ein. Mit dem heute verkün-

deten Urteil schloss sich das Oberverwaltungsgericht der Auffassung des Verwaltungsgerichts an 

und wies die Berufung der Beklagten zurück. Die Erschließungsbeitragssatzung von Bremerhaven 

sei unwirksam, weil sie nicht ordnungsgemäß im Amtsblatt verkündet worden sei. Ortsgesetze 

nach dem Baugesetzbuch, zu denen die Erschließungsbeitragssatzung zähle, seien nach dem 

Bremischen Verkündungsgesetz für Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat im Amtsblatt be-

kannt zu machen. Dies sei vorliegend nicht erfolgt. Stattdessen sei die Satzung im Gesetzblatt 

verkündet worden. 

 

Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor.  

 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. Die Beteiligten 

haben die Möglichkeit, gegen die Nichtzulassung der Revision Beschwerde zu erheben. Die 

Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des vollständigen Urteils zu laufen. 
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